
1186derBeilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Doktor 
Veselsky und Genossen betreffend Änderung 
des Bundesgesetzes betreffend die Erleichte­
rung der Finanzierung von Unternehmungen 
durch Garantien der Finanzierungsgarantie­
Gesellschaft m. b. H. mit Haftungen des Bun­
. des (Garantiegesetz 1977) in der geltenden 

Fassung (145/A) 

Di.e Abgeordn'etJen Dr. V es ef,s k y und Ge­
nossen haben in Ider Sitzung ,des Nationalrates 
alffi 24. Jänner 1979 ,den ohgenamlten Initiativ­
antflag, der. dem Jlinanz- und B'Udgetausschuß 
zugewiesen wuflde, eingebrlacht. Diesem Gesetzes­
antra,g liegen foLgende Erwägungen zugrunde: 

Durch die Kniderungsolil :di'e iFinanz~erungs­
garanti,e-Gesellochaft m. ibo H. ,in ,die Lage ver­
setzt wer1den; Investitio..'1en von neugegründeten 
Unternehmungen Idurch Zuschüsse zu fördern. 
Voraussetzung ffÜr die Förderunlg ,dera~tiger In­
vestitionen ~st jedoch, -daß sie zu einer nachhalti­
gen Verhesserung ,der österreichisch'en W,iptschafts­
struktur führen. Weiteps wir,d der BundC'Smini-

Pfeifer 

Berichterstatter 

ster für Finanzen ermächtigt, ,der Finanzierungs­
garantie-Gesellschaft m. b. H. die für die Durch­
führung dieser neuen Förcleroungsak!tion erforder­
lichen Mi,ttel zur Verfügung zu :stellen. 

Der Finanz- un,d 'Budgetaus,schuß hat ,diesen 
InitiatiVlantrag in seiner Sitzung am 30. Jän­
ner 1979 in Vemandl'uI1ig 'gezogen. In der De­
batte ergriffen die Abgeordneten Dipl.-Ing. 
Dr. Z i t t rha y rund Dr. L ,e i Ibe n f r 0 s t so­
wie der Bundesminister für Finanzen Dr. A n­
d r 0 ,s eh ,das WOl"t. 

Bei der Ahstimmung wUflde ,der im Antrag 
145/ A 'enthaltene Gesetze.t1Jtwurf ,in ,der heige­
druckten Fassung mit StimmeneinheHigkeit ange­
nommen. 

Als Ergebnis seiner 'Beratung stellt der Finanz-
und Bu·dtgeoausschouß den An t r a ,g, der Natio­
nalrat wo11e dem a n g e ~ chI 0 sSe n enG e- . /. 
6 e t zen t w u r f ,die ver,fassungsmäßige Zustim­
mung 'erteilen. 

Wien, 1979 01 30 

Dr. Tull 
Obmann 
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2 1186 ,der Beilagen 

.;. 

Bundesgesetz vom XXXXXXX 1979, 
mit dem das Bundesgesetz betreffend die Er­
leichterung der Finanzierung von Unterneh­
mungen durch Garantien der Finanzierungs­
garantie-Gesellschaft m. b. H. mit Haftungen 
des Bundes (Garantiegesetz 1977) geändert 

wird, . 

Der Nationalr,aot hat beschlas,sen: 

Artikel I 

flJufzeit eine nachhaltige Verbesserung der 
Ertr.a.gslaJge .Jes Unternehmens erWlartet wer­
,den kann und 

2. sich di'e Finanzierurug auf inländische indu­
stridlle PrO'duktions- oder Forschung~unter­
nehmun.generstreckt." 

2. Im § 5 hat Abis. 3 zu launen: . , 

,,(3) DieB1f,~bimm'llngen Ider Abis. 1 und 2 
11.nlden hin'sichtJlich §. 1 Abs. 5 ,sinngemäß An-

Das Bundesgesetz vom 12. Mai 1977 betref- wenldunlg." 
fend die Erleichterung der Finanzierung von Un­
ternehmungen Idurch Garantien der Fin'anzie­
r.ungs~allantie-Gesd1schaft ffi. b. H. mit Haftun­
gen des Bundes (Gararutieges,etz 1977), BGBI. 
Nr. 29,6/1977, wird wie foLgt ,geändert: 

1. Im § 1 ist ein neuer Abs. 5 <einzufÜigen: 

,,(5) Zur Förderung der Finanzierung vo~ In­
vestitionen von besonderem gesamtwirtschaftli­
chen Interesse ist die Gesellschaft ermächtigt, 
nach Maßgabe der ihr vom Bund zur Verfügung 
gestellten Mittel Annuitäten-, Zinsen- und Kre­
ditkostenzuschüsse oder sonstige Zuschüsse an 
nach dem 3\. Dezember 1978 im Handelsregi­
ster eingetragene Unternehmungen mi t Sitz im 
Inland zu gewähren, wenn 

1. lJuf Grurud der Vorschau ,des ,antlla.gste1rl.en­
den Unternehmens nachan,gemessener An-

3. Im § 5 erhäLt ,der .b~sherige A<hs. 3 ,&e Be­
zeichntL111g ,,(4)'~. 

4. Der bisherige § 8 erhält die Bez~ichnung 
,,§ 8 (1)". 

5. Im § 8 ,ist ein neuer Abs. 2 einzufügen: 

,,(2) Ferner wird der Bundesminister für Fi­
nanz'en ermächtigt, ,der Ge~enschaft für ,die im 
§ 1 Abs. 5 Igenannten Zwecke ZuschÜ&se zu ge­
währen. Die Höhe der entsprechenden Mitt'el ist 
durch Gesetz fc&tz,ulegen." . 

Artikel n 
Mit ,der VoUziehun.g ,dieses -Bundesgesetzes ist 

der Bun,de:sminister für Finanzen betmut. 
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